
Zeiterfassung?
Beitrag von „Seph“ vom 10. Juli 2025 09:56

PS: Um das mal zu untermauern, ein Auszug aus dem Referentenentwurf zum
Umgang/Kontrollpflichten des AG mit möglichen Arbeitszeitverstößen:

Zitat von Referentenentwurf des BMAS zur Änderung des ArbZG

(4) Wenn die Aufzeichnung nach Absatz 2 Satz 1 durch den Arbeitnehmer erfolgt und
der Arbeitgeber auf die Kontrolle der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit verzichtet, hat
er durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ihm Verstöße gegen die
gesetzlichen Bestimmungen zu Dauer und Lage der Arbeits- und Ruhezeiten bekannt
werden.

Diese Maßnahmen gibt es im ÖD bereits und nennt sich Überlastungsanzeige.
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